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Baute / Anlage (Name/Nummer): Bürogebäude LSZO

Einteilung in die Bauwerksklasse
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tl Personenbelegung gering
P81)< 50 Personen

Publikumsanlage (inkl.
Verkaulsiächen ) au, FlugpläEen
mit jäh.lich weniger als 250'000
Passagieren

Gebäude (Büro, Schulung &
Werkslätte) mit weniger als 200
Aöeits- / Schulungsplätzen

C Personenbolegung hoch
PB1)> 50 Personen

Publikumsanlag6 (inkl.

Verkaufsfl ächen) auf Flugplätzen
mil iährlich mehr als 250'000
Passagi6ren

Gebäude (Büro, Schulung &
Werkstätte) mit mehr als 200
Aöeit6- / SchulungspläEen

o keine grösseren
Menschenansammlungen

P8.,,2) 3 5oo Personen

(weniger als 500 Pe.sonen
gleichzeitig)

o gröasere
Monschanansammlungen
wahrscheinlich
P8.,1) > 500 Personen

(mehr als 500 Personen
gleichzeitig)

o
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o Der Ausfall der Bauto/Anlage
(inkl. Flugsicherungsanlagen)
besintächtlgt nur den
lokalcn Flugbetrieb.

o Der Ausfall der Baute/Anlage
(inkl. Flugsicherungsanlagen)
beeinträchtigt den
nationalen/internationalen
Flugbetrieb wesentlich.

o Alrfgrund der Bedeutung des
Bauwerks für den Flugbetrieb
kann der Eigenlümer/Bauh€rr
dieses in die BWK lll eintei,en
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o Baute/Anlage ohne bedeutende
Funktion in der
Ereignisb€rvältigung und/oder dem
Wiederaufuau

o Baute/AnlaOe mil bedeulender
Funklion in der Ereignisbewältigung
und/oder dem Wiederauöau. Es
bestehen Redundanz€n ond
Kompensationsmirglichkeiten4)

o Baut§/Anlage mil zentraler
Eedeutung tu. die
Ereignisbewältigirng und/oder
den Wiedelaufuau.
Redundanzen und
Kompensationsmtglichkeiten
ungenügend vorhanden
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o Keine besonders wertvollen Güt6r
und Einrichtungen

o Enthält besonders wertvolle Güter
und Einrichtungen
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o Keine Umweltschäden mtjglich o Umweltschäden möglichs)

Tab. I ilerkmalo zur Festlogung der Bauwerksklasse

Grundlagen liir die Tabelle sind die Norm SIA 261 [5] und die Norm SIA 269/8 [6].
Eine Höhereinstufung durch den Gesuchsteller ist immer möglich.

1) Über die Nutzungsdauer betrachteter Mittelwert der Anzahl der Personen in und um ein Bauwelk, die durch dessen
Versagen gefährdet sind (siehe Norm SIA 261 [5]). Dabei isl die zukünfiig€ Entwicklung zu beriicksichtigen
(Passagiezahlen, Nutzungsänderung).

l) Maximale Personenbelegung: aufgrund der Brandschutzvorschritten zulässige Personenbelegung eines Bauwerks.

3) Unter Einbezug der kommunalen bzw. kantonalen Krisenorganisation.

4) Für bestehende Bauten/Anlagen ist zu prüien ob die Bauwerksklasse ll-i zutreffend ist.

5) Für Bauten/Anlagen im Geltungsbereich der Störfallverordnung siehe Kap. 2.2.

Die Baute / Anlage wird in die BWK ..1. eingeteilt.
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